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Norm

BAO §182;

B-VG Art119a Abs5;

KanalG NÖ 1977 §1a Z7;

KanalG NÖ 1977 §2 Abs1;

KanalG NÖ 1977 §3 Abs2;

LAO NÖ 1977 §147;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Wurde nach einem von der Vorstellungsbehörde durchgeführten Ortsaugenschein im Vorstellungsbescheid das

tatsächliche Ausmaß der sich aufgrund der Geschoßanzahl und der bebauten Fläche ergebenden BerechnungsCäche

festgestellt, und ist die im Abgabenbescheid des Gemeinderates angenommene BerechnungsCäche kleiner als die

nach dem Augenschein festgestellte, so verletzt die erfolgte geringere Abgabenfestsetzung im genannten

Abgabenbescheid den Vorstellungswerber nicht in seinen subjektiven Rechten.

Schlagworte

Inhalt der Vorstellungsentscheidung Aufgaben und Befugnisse der Vorstellungsbehörde
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